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des Filmes und der Technik der
Filmvorführung bekannt Zu machen. Ein
guter Film fur den Unterricht ist ein
Gemeinschaftswerk des Lehrers, der
über die Stoffauswahl entscheidet, des

Fachmannes, der die sachliche
Richtigkeit gewährleistet, und des

Produzenten, der fur die Ausschopfung der
filmtechnischen Möglichkeiten
verantwortlich ist.
Auch bereits bestehende Filme können

nach entsprechender Bearbeitung
im Unterricht verw endet werden Es

wurde allerdings auch unverblümt
darauf hingewiesen, daß der
Unterrichtsfilm eines der teuersten Unter-
nchtsh'lfsmittel sei, was vorlaufig
noch da und dort das entscheidende
Hindernis vor einer zu einseitigen
Verwendung darstellen durfte; er hat
sich deshalb auf das zu beschranken,
was nicht ebensogut durch
gegenständliche Vorweisung, durch den
gewöhnlichen Schulversuch oder durch
Werkbesuche geboten werden kann.
Um eine volle Auswertung der vor-
handenen Unterrichtsfilme zu sichern,
seien genügend Filmotheken vorzusehen,

deren Leitung und Wartung
fachlich geschultem Personal zu
ubertragen ware. Die Filmbeschaffung
müsse zentralisiert werden Die
wesentlichen Kosten sollten nach

Meinung des Referenten aus den Lehr-
mittelkrediten bestritten werden. Bei
rund 50000 Pflichtschulern ergäbe ein
Beitrag von 20 Rappen pro Schuler
Fr 10000-. Die bereits bestehenden

Einrichtungen waren aus Sparruck-
sichten weitgehend auszunutzen

Besoldungsfragen

Ein Besoldungsfortschritt
in Obwalden

Vor ungefähr einem Jahr wurde an
dieser Stelle die Besoldungssituation
fur Primarlehrer im Kanton Obwal¬

den besprochen und die neuen
Lohnforderungen bekannt gegeben. Als
Neuheit fur Obwalden w urde gemeldet,

daß sämtliche Lehrer durch
Unterschrift dem Vereinsvorstand
Vollmacht und Auftrag erteilten, diese

Forderungen gegenüber den Gemeinden

zu vertreten, anstatt daß jeder
Kollege dies seiner Gemeinde gegenüber

hatte tun müssen. Im Januar 1957
ubergab der Lehrerverein sein Gesuch
den Behörden samtlicher Gemeinden.
Darauf bestellte eine Konferenz der
Gemeindepräsidenten, Schulratspra-
sidenten und Schulverwalter einen
Siebnerausschuß, worin sämtliche
Gemeinden mit einem Delegierten vertreten

waren, der die Forderungen der
Lehrerschaft prüfen mußte. Ferner
wurde der Wunsch ausgedruckt, daß

gleichzeitig auch die Lohnverhaltnisse
der Lehrerinnen einbezogen werden
sollten. Dieser Siebnerausschuß
arbeitete seinerseits einen Gegenvorschlag

aus und verhandelte im April
mit dem Vorstand des Lehrervereins,
wobei man zu einer Einigung gelangte

Dieser Einigungsvorschlag sah

folgendermassen aus:
Grundgehalt Lehrerinnen 6500 Fr.,
Lehrer 7500 Fr Sekundarlehrer 9500
Fr.; Dienstalterzulagen, 3 0% in 15

Jahren, pro Jahr 2% vom Grundgehalt

Lehrerinnen 1950 Fr, Lehrer
2250 Fr., Sekundarlehrer 2850 Fr.;
Teuerungszulage, beim Indexstand
von 175 Punkten 7% vom Grundgehalt

Lehrerinnen 455 Fr., Lehrer
525 Fr, Sekundarlehrer 665 Fr.,
Familienzulage' Lehrer 1200 Fr.,
Sekundarlehrer 1200 Fr.; Kinderzulage,

pro Kind und Jahr: Lehrerinnen
240 Fr., Lehrer 240 Fr Sekundarlehrer

240 Fr., Das ergibt folgende
Vergleichszahlen Anfangsgehalt, ledig.
Lehrerinnen 695 5 Fr.,Lehrer 8025 Fr.,
Sekundarlehrer 10165 Fr-! Maximum,
ledig: Lehrerinnen 8905 Fr, Lehrer
10272 Fr., Sekundarlehrer 13 015 Fr.;
Maximum, verheiratet ohne Kinder:
Lehrer 11475 Fr, Sekundarlehrer

14215 Fr Maximum, verheiratet mit
zwei Kinder: Lehrer 11955 Fr,
Sekundarlehrer 14695 Fr
Dazu wurde der Teuerungsausgleich
eingebaut: Steigt oder fallt der
Lebenskostenindex um 5 Punkte, so
erhöht oder erniedrigt sich die
Teuerungszulage ebenfalls um 4% vom
Grundgehalt

Dieser Einigungsv orschlag ging dann
zur Ratifikation an die Gemeinden.
Doch zog sich die Genehmigung
teilweise bis m den Herbst hinein hinaus.
Schließlich hatten von den sieben
Gemeinden deren sechs obige Zahlen
in Kraft gesetzt, wahrend sich einzig
die Gemeinde Lungern nicht dazu
entschließen konnte Dort bezieht der
Primarlehrer einen Gehalt, der etwas
hoher ist, als er nach obigen Zahlen
ware Der neue Sekundarlehrer w urde

1957 zu einem Tarif angestellt, der
ebenfalls etwas hoher ist als der
Einigungsvorschlag, wahrend dem altern
Sekundarlehrer mit seinen zirka 30

Dienstjahren in der Gemeinde Lungern

auch nach dem
Wiedererwägungsgesuch die Lohnanpassungnicht
gewahrt wurde, obwohl ihm in seiner
Berufsausübung nichts vorgeworfen
werden kann. Er erhielt im Gegenteil
von der Gemeinde bei seinem 25jahri-
gen Dienstjubilaum höchstes Lob fur
seine Amtsführung ausgesprochen.
Er bezieht jetzt einen Gehalt, der sich
um 12000 Fr belaufen durfte Wir
hoffen sehr, daß dieser Schönheitsfehler

möglichst bald korrigiert werde.

Den annehmenden Gemeinden aber
mochten w lr auch an dieser Stelle fur
ihren Beschluß unsern aufrichtigen
Dank aussprechen, dies um so mehr
als wir wissen, daß etliche von ihnen
dabei große Schwierigkeiten zu uber-
w inden hatten. Anderseits bedeutet es
auch fur die Lehrer keine Kleinigkeit,
traf es doch einzelnen Kollegen eine
Aufbesserung von über 2000 Fr. jährlich

Diese neue Regelung bringt im Kanton

Obwalden verschiedene vorteilhafte

Veränderungen. Einmal sind
damit die Lehrerbesoldungen bei uns
weitgehend vereinheitlicht, was dem

Prinzip «gleiche Arbeit - gleicher
Lohn» entspricht. Damit hört auch
das Ausspielen der schlechter zahlenden

Gemeinden gegen die besser
zahlenden auf Zudem schätzten es die
Lehrer außerordentlich, daß sie nicht
selber ein Revisionsbegehren zu stellen

brauchten, indem ihnen der Verein
dies abnahm. W lr hoffen sehr, daß sich
die wirtschaftlichen Verhaltnisse
stabilisieren und die Lohnspirale zur
Ruhe kommt, so daß sich diese

Ordnung - dank dem eingebauten Teue-
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rungsausgleich - als recht dauerhaft
erweisen kann. L.

Luzern. (Korr.) Besoldungen. In den
letzten Jahren haben sich immer mehr
Gemeinden dazu entschlossen, der
Lehrerschaft freiwillige Gemeindezulagen

zu entrichten. Doch gibt es

immer noch Gemeinden, die hierin
zurückhaltend sind, besonders jene

mit hohen Steueransatzen, wahrend
Gemeinden mit niedrigem Steuerfuß

begreiflicherweise eher in der Lage
sind, ansehnliche Zulagen zu geben.
Dies kann zu krassen Unterschieden
fuhren. Wenn z.B. ein Primarlehrer
aus einer Gemeinde mit hohem Steueransatz

m eine solche mit niedrigem
Steueransatz ubersiedelt, muß er
gegen Fr. 800.- weniger Steuern zahlen
und bekommt dazu noch eine bedeutend

höhere Gemeindezulage. Die
Gemeindezulagen schwanken
zwischen 100 und 2000 Franken. Luzern
und Emmen haben eine besondere

Besoldungsverordnung. In Emmen
z.B. betragen die Besoldungen im
Maximum fur die Primarlehrerin Fr.
13706.-, fur den Primarlehrer Fr.

15 919.-, fur die Sekundarlehrerin
Fr. 15818.- und fur den Sekundar-
lehrer Fr. 18 136.-.

Appenzell I.-Rh. Die Besoldungen

der Lehrerschaft und der Staatsangestellten

(und damit auch der Real- und
Sekundarlehrer, die gemäß
Besoldungsverordnung Staatsangestellte
sind) sind vom Großen Rat unserer
Eingabe entsprechend neu geregelt
und einigermaßen den neuen Verhaltnissen

angepaßt Morden. Man war
dazu gezwungen, um den Auszug von
jungen Lehrkräften «aus Ägypten»
zu bremsen und evtl. Neubesetzungen
sicherzustellen. Fur diesen mutigen
Schritt der verantwortlichen Behörden

sind wir Lehrer und Lehrerinnen
sehr dankbar, um so mehr, als wir um
die wirtschaftlichen Verhaltnisse
unseres kleinen Bergkantons wissen. Es
ist allerdings schon so, wie der Redaktor

des «Volksfreund » in der bezuglichen

Berichterstattung schrieb, daß

jeder Kanton, der behauptet, seine

Angestellten nicht zeitgemäß besolden

zu können, seine Existenzberechtigung

in Frage stellt. Nunmehr ward
doch bewiesen, daß man dies nicht
will und die Standeskommission nicht
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bloß «blinde Betreuerin» der von Bern
gegebenen Richtlinien sein will,
sondern als selbstbewußte Fuhrenn eines

« Staates im Staate » sich nach bessern
wirtschaftlichen Verhaltnissen
umsieht.

Gemäß der neuen Besoldungsverordnung

stellen sich die Lohne ab 1.

Januar 1958 wie folgt:
Fur Primarlehrer Fr. 7800.— bis Fr.
10600.-; Real- und Sekundarlehrer
Fr. 8800.- bis Fr. 12000.-.
Dazu: 13% Teuerungszulage, Fr.

300.— Familienzulage und Fr. 240.-
Kinderzulage pro Kind. Primär- und
Sekundarlehrerinnen erhalten fünf
Sechstel der obigen Ansätze. Den Lehrern

auf dem Land steht zudem - auch

wenn die einzelnen Gemeinden fur die

Wohnung in Schulhausern einen
entsprechenden Abzug machen können -
z.T. eine freie Wohnung zur Verfügung,

so daß die Lehrer aufdem Lande
tatsächlich nicht schlecht fahren. Das
Maximum der obigen Ansätze wird
erreicht nach 12 Dienstjahren, wobei
bereits gehaltene Schuljahre naturlich
angerechnet werden können.
Die Beitragsleistungen an die
Pensionskasse richten sich nunmehr nach
diesen neuen maximalen Lohnansätzen

und betragen:

Arbeitgeber und Staat 8% pro Jahr
+ Fr. 3.50 p. Mt.

Primarlehrer Fr. 848.—
+ Fr. 42.—

Real- u. Sekundarlehrer Fr. 960.—
+ Fr. 42.—

Primarlehrerinnen Fr. 706.65

+ Fr. 42.—
Sekundarlehrerinnen Fr. 800.—

+ Fr. 42.—

Arbeitnehmer 6% pro Jahr
+ Fr. 3.50 p. Mt.

Primarlehrer Fr. 636.—
+ Fr. 42.—

Real- u. Sekundarlehrer Fr. 720.—
+ Fr. 42-—

Primarlehrerinnen Fr. 530.—
+ Fr. 42.—

Sekundarlehrerinnen Fr. 600.—

+ Fr. 42.—

Die personlichen Beitrage werden von
den monatlichen Lohnzahlungen in
Abzug gebracht, und es erfolgt die

Verrechnung am Jahresende durch
die Landesbuchhaltung. Durch diese

vergrößerten Beitragsleistungen ist

nun allerdings vorlaufig noch keine
Mehrleistung der Pensionskasse
verbunden. Die Differenz der erhöhten
Beitragsleistung wird dem Versicherten

auf einem individuellen Fursorge-
beitrag gutgeschrieben, was von einem
Großteil der Versicherten nicht recht
verstanden wird, weil Mehrleistungen
sich auch in den Pensionszahlungen
auswirken müssen. Es geht nicht an,
da zuzuwarten, bis wenige altere
Kollegen «ausgebootet» sind, um diesen
den neuen « Segen » nicht zukommen
zu lassen! Das ware unsozial und vor
allem unkollegial. Haben diese in
«mageren» Jahren die Kasse gespiesen
und sich ebenso in mageren Jahren
besoldungsmaßig durchgerungen,
gehören diesen auch die sozialen
Verbesserungen der «fetteren» Jahre. Alles

andere wäre - gelinde gesagt -
unchristlich. Wir hoffen naturlich, daß
auch diese Angelegenheit im Sinne
sozialer Gerechtigkeit geregelt wird.

-o-
Thurgau. Das neue Besoldungsgesetz

ist vom Thurgauervolk am 26. Januar
mit dem überraschend großen Mehr
von 18479 Ja Segen 11 386 Nein
angenommen worden. Das ist eine
Dankesbezeugung an unsere pflichtgetreue
Lehrerschaft. Von den 73
Munizipalgemeinden lehnten nur 4 die Vorlage
ab. Eine geschickte Propaganda hatte
fur gute Volksaufklarung gesorgt.
Die beiden Tatsachen, daß das Gesetz
den Finanzausgleich zugunsten der
schwachen Landgemeinden besser

regelt und daß bei einer Verwerfung der
Wegzug vieler Lehrer aus dem Kanton

nicht zu vermeiden gewesen ware,
halfen stark mit zur Annahme. Dieses
«Gesetz über die Besoldung der Lehrer

und die Ausrichtung von
Staatsbeitragen an die Schulen » überbordet
mit seinen neuen Ansätzen nicht. Es
sieht im wesentlichen vor: Gemeinde-
Grundbesoldung: Primarlehrerin Fr.
7400, lediger Primarlehrer 8000 Fr.,
verheirateter Primarlehrer 8700 Fr.,
Sekundarlehrerin 9800 Fr., lediger
Sekundarlehrer 10400 Fr., verheirateter
Sekundarlehrer 11 100 Fr., Arbeitsleh-
rerin pro Abteilung zu sechs Wochenstunden

1360 Fr., Hauswirtschaftslehrerin

pro Abteilung zu vier
Wochenstunden 906 Fr. Zu diesen
minimalen Grundbesoldungen kommen
fur die Lehrkräfte an Primär- und
Sekundärschulen vom 4. bis 13. Dienst-



jähr jahrlich um i oo Fr. steigende Ver-
besserungen bis zu iooo Fr. Die
analogen Steigerungen betragen bei der
Arbeitslehrerin 20 Fr., bei der
Hauswirtschaftslehrerin Fr. 13.50. Die bisher

separat bezahlte Wohnungsent-
schadigung ist in den vorstehenden
Ansätzen nun inbegriffen. Die
Sozialzulagen betragen wie bei den
Staatsbeamten pro Familie 400 Fr., pro
Kind 200 Fr. Zu all diesen Betragen
kommen Teuerungszulagen, die vom
Großen Rat festzusetzen sind und
momentan 17% ausmachen. Ferner
entrichtet der Staat folgende
Dienstalterszulagen : Lehrerinnen und ledige
Lehrer: vom 4. Dienstjahr an um 130
Fr. steigend bis 1300 Fr.; verheiratete
Lehrer: vom 4. Dienstjahr an um 150
Fr. steigend bis 1500 Fr.; Arbeitslehrerinnen

analog 260 Fr.,
Hauswirtschaftslehrerinnen 175 Fr. Es beziehen
somit vom 13. Dienstjahr an im Minimum

(Teuerungszulagen mit 1 7%
gerechnet): Primarlehrenn 11 349 Fr.,
lediger Primarlehrer 12 051 Fr.,
verheirateter Primarlehrer (ohne Kinder)
13504 Fr., Sekundarlehrerin 14157
Fr., lediger Sekundarlehrer 14859 Fr.,
verheirateter Sekundarlehrer (ohne
Kinder) 16312 Fr., Arbeitslehrerin
(bei fünfwöchentlichen Schultagen zu
sechs Stunden) 10647 Fr.,
Hauswirtschaftslehrerin (bei fünf wöchentlichen

Schulhalbtagen zu vier Stunden)

7113 Fr. Es ist den Schulgemeinden
freigestellt, ihrerseits mit den
Besoldungen hoher zu gehen; die
vorstehenden Zahlen bezeichnen lediglich
das Pflichtige Minimum. Zu diesem
kommen fur Gesamtschulen mit acht
Primarklassen staatliche Sonderzulagen

mit 250 Fr. im 3-/4., 500 Fr. im
5-/6. und 750 Fr. vom 7. Dienstjahr an,
fur dreiklassige, ungeteilte Sekundärschulen

300 Fr. im 3-/4., 600 Fr. im
5-/6. und 900 Fr. vom 7. Dienstjahr an.
Primarlehrer, welche die 1. bis 6. Klasse

(also ohne die Abschlußklassen)
unterrichten, erhalten die hälftige
Gesamtschulzulage. Die staatlichen
Dienstalterszulagen werden bei
Pensionierung weiter ausgerichtet. Die
eigentliche Rente von zur Zeit 2000 Fr.
wird von der Lehrerstiftung (Alters-,
Invaliditats-, Witwen- und Waisenkasse)

bezahlt. Der Staat leistet an die
Kasse jährliche Beiträge, die sich nach
der Zahl der Versicherten richten.
Außerdem haben die Schulgemeinden

und die Sekundarschulkreise an die

Lehrerstiftung einen Jahresbeitrag
von 300 Fr. pro Lehrkraft zu entrichten,

fur jede Arbeits- und
Hauswirtschaftslehrerin je 50 Fr. pro Schultag.
Die Besoldungsentrichtung an die
Lehrer bei Krankheit, Unfall und
Militärdienst ist gut geregelt. An die

Gemeindebesoldungen der Primarlehrer

und -lehrerinnen und
Arbeitslehrerinnen wird ein Staatsbeitrag von
7 bis 80% der gesetzlichen Mindest-
ansatze, der Teuerungs- und Sozialzu-

Schwyz. Die Sektion Innerschtvy^ des

KLVS verband ihre Hauptversammlung

vom 28. November mit einem
Konferenzvortrag über das neue
prachtige Schulgesangbuch unserer
Kantone «Unser Singbuch fur die
Mittel- und Oberstufe der
Volksschulen», von Max Lienert und
andern (Verlag Benziger, Emsiedeln).
Den instruktiven Vortrag hielt der
Verfasser des Schulgesangbuches
selbst. - Die Sektionshauptversammlung,

die vom Präsidenten, Herrn Josef

Ochsner, Lehrer, Immensee, gut
geleitet wurde, zeigte in Jahres- und
Kassabericht eine stille Jahresarbeit,
aber lebendige Kräfte. Das zeigte sich
auch im erfreulich einheitlichen
Beschluß, sich an der wichtigen Mis-
sionsaktion des KLVS zu beteiligen,
und zwar in einer eigenen, durch den

Sektionskassier, Herrn Übungslehrer
Albert Truttmann, durchzuführenden
Sammlung mittels eigenem Postcheck.
Da die Lehrerinnen im Kanton Schwyz
nicht in eigener Sektion gesammelt
sind, nehmen sie hier auf ihren eigenen

Antrag hin ebenfalls freudig teil.
Weitere Antrage wurden dem
Votstand zum Studium uberwiesen. Diese
Zusammenkünfte haben immer auch

eine wichtige kollegiale Funktion, die
auch hier eine schone Erfüllung fand.

Nn

lagen entrichtet, wobei die Gemeinden

in 18 Klassen eingeteilt sind. Die
Sekundarschulkreise erhalten 20 bis
40%. Das Gesetz belastet den Staat
zusatzlich mit etwa 400000 Fr. im
Jahr, wobei namentlich die
finanzschwachen Landgemeinden spurbare
Berücksichtigung finden. Die
Annahme dieses Besoldungs- und
Beitragsgesetzes gereicht dem Thurgau
zur Ehre und der Schuljugend zum
Nutzen.

a.b.

Schwyz. Sektion Einsiedeln-Hofe des

KLVS. Im provisorischen Schulzimmer

der von unternehmungskraftigen
Gemeinde- und Schulbehorden neu
errichteten Sekundärschule Rothenthurm

versammelten sich am 11.
Dezember die Mitglieder zu ihrer
Jahresversammlung. Als Gaste hatten sich

eingefunden H.H. Schulinspektor P.

Clemens Meyenberg OSB, H. H.
Ortspfarrer Zuger von Rothenthurm und
der unterzeichnete Berichterstatter als

Vertreter des Kantonalen Lehrerseminars

Rickenbach (anstelle des diesmal
verhinderten neuen Direktors Dr.
Theodor Bucher, der großen Wert
darauf legt, mit der Lehrerschaft
personlich Kontakt zu halten). Es war
eine Freude, dieser Versammlung
beizuwohnen. Der Sektionsprasident,
Herr Sekundarlehrer Pfister, leitete
Generalversammlung und Tagung
auf frische, geistvolle Weise. Nachdem

er diese lebendige Sektion eine
Reihe von Jahren gefuhrt hatte, gab
er nun Wurde und Bürde zurück. Die
Versammlung wählte in den neuen
Vorstand als Präsidenten Herrn J.

Krieg, Schindellegi, als Vizepräsidenten

H. H. Pfarrer Zuger, Rothenthurm,
als Aktuar Herrn Alois Kahn, Ober-
lberg, als Kassierin Fräulein Lena
Menti und als Beisitzer den bisherigen
Präsidenten und die Herren Franz Bi-

Aus Kantonen und Sektionen
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